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387 Bauleitplanung der Stadt Lemgo 

hier:  Satzung der Alten Hansestadt Lemgo 
über die 1. Änderung des Bebauungs-
planes 26 04.02 „Auf dem Schlingfeld“ 

 
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes 
vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Alten 
Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 09.07.2018 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Der ca. 869 m² große Geltungsbereich der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes 26 04.02 „Auf dem Schlingfeld“ liegt 
im Ortsteil Entrup im nördlichen Stadtgebiet von Lemgo 
und umfasst die Flurstücke 135 und 136, Flur 1, Gemar-
kung Entrup 
 

 
Für die genauen Grenzen ist die Grenzeintragung im Be-
bauungsplan verbindlich. 
 

§ 2 
Bestandteile des Bebauungsplanes 

 
Der Bebauungsplan besteht aus dem Plan mit den zeich-
nerischen sowie den textlichen Festsetzungen. Die Be-
gründung ist gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt. 
 

 
§3 

Inkrafttreten  
 

Die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 26 04.02 „Auf dem Schlingfeld“  tritt gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB mit der Bekanntmachung in Kraft.  
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Hiermit wird § 10 Abs. 3 BauGB die vorstehende Satzung 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 04.02 „Auf 
dem Schlingfeld“ der Alten Hansestadt Lemgo  öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 26 04.02 „Auf dem Schlingfeld“ in Kraft. 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 04.02 „Auf 
dem Schlingfeld“ wird mit der Begründung vom Tage dieser 
Bekanntmachung an im Bereich Stadtplanung der Alten 
Hansestadt Lemgo, Heustr. 36 - 38, während der allgemei-
nen Dienststunden auf Dauer zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten.  
 

Hinweise 
 

1. Es wird darauf hingewiesen, dass  
 
 a)  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

 
 b)  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-

achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und 

 
 c)  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 

Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzu-
legen. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs.2a beachtlich sind.  

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 
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3. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 
des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), in 
Kraft getreten am 02.02.2018, gegen Satzungen, sons-
tige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennut-
zungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 

 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-

mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, den 17.08.2018 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 27.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

   
  

 
 

 
 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
   

 

  
 

 
 

  
 
 

 
 




